
Nach langem Ringen hat es nun doch noch ge-
klappt. Buchstäblich in letzter Sekunde ging die
Steuerreform durch den Bundesrat. Damit sind
die Weichen für die nächsten Jahre gestellt und
das Gesetz kann pünktlich zum 1. Januar 2001
in Kraft treten. Mehr als sechs Jahre dauerte
die unrühmliche Entstehungsgeschichte dieses
Gesetzes, die geprägt war von Blockaden, Un-
schlüssigkeiten, Wider-
sprüchen und gegenseiti-
gen Schuldzuweisungen
der Parteien. Allein lo-
benswert an dieser ganzen
Geschichte ist die Tatsa-
che, daß nun am Ende –
mit den zuletzt erfolgten
Nachbesserungen – ein Er-
gebnis zustande kam, mit
dem auch das Handwerk
und der Mittelstand als
die tragenden Säulen des
Wirtschaftsstandorts
Deutschland ihren Frieden
schließen können. 

Ganz klar, natürlich dürfte
es immer etwas mehr sein.
Aber immerhin haben die
beharrlichen Einsprüche
seitens der Interessensver-
bände zu einigen wesentlichen Verbesserungen
geführt. So wird beispielsweise die leistungs-
hemmende Progressionskurve doch beachtlich
abgesenkt. Der zukünftige Spitzensteuersatz
beträgt 42 Prozent, statt der noch vor einem
Jahr geplanten 48,5 Prozent. Auch daß der
Spitzensteuersatz erst ab einem Einkommen
von 104 000 DM fällig wird – lange Zeit waren
98 000 DM im Gespräch – kommt vielen Perso-
nengesellschaften entgegen. In einem anderen
Punkt haben die Handelnden aus der Politik
fast wortgetreu einer der wichtigsten Forderun-
gen des Handwerks entsprochen: Bei der Hal-
bierung des Steuersatzes für Gewinne aus Be-
triebsveräußerungen und Betriebsaufgaben, die
die aus dem Berufsleben ausscheidenden Unter-
nehmer einmalig geltend machen können. Da-

mit haben viel Handwerks- und mittelständi-
sche Personenunternehmen – auch in unserer
Branche – nun endlich wieder Spielraum für
notwendige Umstrukturierungsmaßnahmen. Zum
Wohle der Wirtschaftstruktur allgemein und
auch im wohlverdienten Eigeninteresse. Nun
läßt sich die Altersvorsorge z. B. mit Hilfe des
übergebenden Glas- oder Fensterbaubetriebes

besser planen bzw. finan-
zieren.

Dennoch besteht aus Sicht
des Handwerks noch in ei-
nigen Bereichen Überarbei-
tungsbedarf, wie beispiels-
weise beim Tarif zur steuer-
lichen Gleichbehandlung
von Kapitalgesellschaften
und Personenunternehmen.
Nach wie vor besteht auch
die Gefahr einer sogenann-
ten „kalten Progression“,
wenn zukünftig die Ein-
kommensgrenzen nicht
regelmäßig überprüft wer-
den.
Trotz der überwiegend po-
sitiven Resonanz auf das
Steuerentlastungsgesetz
kann das verabschiedete

Papier noch nicht der Weisheit letzter Schluß
sein. Vielmehr gilt es, die Arbeit daran sach-
orientiert, effizient und offen weiter zu gestal-
ten.
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